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Cuxhaven

Husum

56
°N

55
°N

54
°N

56
°N

55
°N

54
°N

9°E8°E7°E6°E5°E4°E3°E

9°E8°E7°E6°E5°E4°E

3°E

Festlegungen

Schifffahrt

Vorranggebiet

Befristetes Vorranggebiet

Befristetes Vorbehaltsgebiet

Windenergie

Vorranggebiet

Vorbehaltsgebiet

Bedingtes Vorranggebiet

Bedingtes Vorbehaltsgebiet

Leitungen

Vorbehaltsgebiet

Grenzkorridor

Rohstoffgewinnung

Vorbehaltsgebiet Kohlenwasserstoffe

Vorbehaltsgebiet Sand- und Kiesabbau

Fischerei

Vorbehaltsgebiet Kaisergranat

Forschung

Vorbehaltsgebiet

Verteidigung

Vorbehaltsgebiet

Schutz & Verbesserung der Meeresumwelt

Vorranggebiet Naturschutz

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

Vorranggebiet Seetaucher

Vorbehaltsgebiet Seetaucher

Vorbehaltsgebiet Schweinswale (Mai bis August)

Ausschluss von Anlagen über der Wasseroberfläche (befristet)

Externe Datenquellen: BKG
Geodätisches Datum: ETRS 89
Kartenprojektion: LAEA
BSH / O1 - 1. September 2021

DänemarkDänemark

Nachrichtliche Darstellung
! ! Grenze zum Küstenmeer

Grenze der AWZ

Raumordnungsplan für die deutsche ausschließliche Wirtschaftszone in der Nordsee und in der Ostsee - Kartenteil Nordsee

Schleswig-Holstein

Niedersachsen

0 20 4010

Kilometer


